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schaftspfIicht sicherzustellen, sieb noch stärker um eine Er
höhung ihres Stiftungsfonds zu bemiIben und Beitrilge zur 
Finanzierung ihrer Ianfenden Kosten sowie anderweitige Un
terstIlIzung fIIr die Programme und Projekte zu mobilisieren; 

6. ersucht den GeneraIsekretii flI4IJerdem, auch weiterhin 
alles zu tun, damit der reale Wert des Kapitals des Stiftungs
fonds der Universitllt erhalten bleibt und noch wIIcbst; 

7. appelllert an die internationale Gemeinschaft, freiwil
lige Beitriige an die Universililt, insbesondere an ihren Stif-
tungsfonds, zu entrichten. I 

92. Plenarsllvmg 
19. Dezember 1994 

491125. Ausbfldnngs- und Fo ... li!IItgtdlwfllll' der Veteluteu 
Natlonen 

Die Gensralversommlung, 

, unter Hinweis auf ibte Resolutionen 46/180 vom 19. De
zember 1991, 47n:rt vom 8. April 1993 und 481207 vom 
21. Dezember 1993. 

lIIlCh Behtmdlung des Berichts des Genera1sekretllrs87 und 
des Berichts des nmtierenden ExekutivdirektoIs des Aus
bildungs- und FarscbungsinstihIlS der Vereinten Nationen Ilbet 
die Aktivitäten des Institots88, 

in Anerkennung der zunehmenden Wichtigkeit und Rele
vanz der Ausbildung im Rahmen der Vereinten Nationen und 
des neuen AusbiIdungsbedar aller Mitgliedstaaten 

in Anbetracht der Relevanz der Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet der Ausbildung, die des Institut im Rahmen seines 
Mandnts durcbfllbrt, 

anerlcennend, wie wichtig es ist, daß des neugegliederte 
Institnt auch weiterhin engere Beziehungen mit in Betracht 
kommenden nationalen und internationalen Institutionen in 

,den Industrie- und Entwick1nngs1!1ndern anknüpft, damit des 
System der VeJeinten Nationen dem Ausbildungsbedarf 
möglichst kostensparend und im Einklang mit den Interessen 
der MitgUedstaaten nachkommen kann, 

mlt Interesse Kenntnis Mhmend von den Maßnahmen, die 
mgriffen wurden, um den Neugliedenmgsprozeß des Instituts 
abzuschließen und es zu der dynamiscbeu Ausbildungs
Institution zu mncben, als die es ursprünglich konzipiert war, 

1. nimmt Kenntnis von den Bmpfeblungen des Kuratori
ums des Ausbildungs- und Forscbungsinatitots der Vereinten 
Nationen: 

2. fonlert die Mitgliedstaaten nachdrlicJdich auf, freiwil
lige Beitriige an des neugegliederte Institut zu entrichten, 
insbesondere an seinen Allgemeinen Fonds, um seinen 
Fortbestand und den weiteren Ausbau seiner Ausbildungs
programme sicherZlIstelien; 

3. eridlJrt erneut, daß der gesamte Verwaltllngsballsbelt 
und die Ausbildungsprogramm des Institots aus freiwilligen 
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Beiträgen, Spenden, zweckgebnndenen SonderzuscbfIsse 
sowie zu Lasten der Getueinkosten der DurcbfIIbrungs
mgapisation finanziert werden; 

4. ersucht den GeneraIsekretli, dem Inatitut kOnftig 
sowie rflckwirkend von der Verlegung seines AmtssIIZes nncb 
Genf Bllroriiumlicbkeiten in Genf und administrative und 
logistische Unterstiltzung zu einem angemessenen Preis zur 
VerfI1gung zu stellen, der auf den den Vereinten Nationen 
seIbst defIIr entstehenden Kosten beruht, und ibm die gleiche 
Behandlung wie anderen Einrichtungen der Vereinten Natio
nen zuteil werden zu lassen; 

5. ersucht den GeneraIsekretli tllfPerdem, dem Inatitut 
Räumlichkeiten fIIr sein VerbindungsbiJro in New YOlk zu 
einem angemessenen Preis zur Verfflgung zu stellen, der auf 
den den Vereinten Nationen selbst defIIr entstehenden Kosten 
beruht, und ibm die gleiche Behandlung wie anderen Ein
richtungen der Vereinten Nationen zuteil werden zu 1essen, 
und ersucht des Kuratorium in diesem ZU!l!!mmenhang, diesen 
Fragen die erforderliche Aufmerksamkeit zu schenken, um zu 
venneiden, daß dem Inatitut finanzielle Necbteile erwncbsen: 

6. bhtet des Inatitut sowie die Vereinten Nationen und 
ibte Fonds und Programme, insbesondere des Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen, ibte Zusammenarbeit 
weiter anszubeuen und zu verstllrken, damit des Inatitut im 
System der Vereinten Nationen zu einem wichtigen Zentrum 
fIJr die Ausbildung und fIIr ausbildungsbezogene Forschungs
arbeiten wird und unnötige Doppelarbeit vermieden wird; 

7. ersucht den Genera1sekretlir, die Znsammenarbeit 
zwischen dem Institut und anderen qua1ifizierten einzel
staatlichen und internationalen Institutionen, so auch mit dem 
Internationalen Ausbildungszentrum der Internationalen 
Arbeitsorgenisation in Turin (Italien), im Einklang mit deren 
jeweiligem Mandat zu verstlirken; 

8. ersucht den GeneraIsekretii tllfPerdem, der General
versamm1ung auf ibter fiinfzigsten Tagung einen Bericht Ilbet 
die zur Durcbfllbrung dieser Resolution eIgxlifenen Maß
nahmen vormlegen. 

92.PIentmdtvmg 
19. Dezember 1994 

491126. Agenda mr Entwiekbmg 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ibte Resolutionen 47/181 vom 22. De
zember 1992 und 48/166 vom 21. Dezember 1993, 

KenmnJs Mhmend von den vom GeneraIsekretii vmge
legten Berichten über eine Agenda fIIr Entwicklung", 

mlt Genugtuung über die Weltenbörungen tIber Entwick
lung, die auf Anregung des Präsidenten der ecbtundvletzigsten 
Thgung der Genera1versammlung vom 6. bis 10. Juni 1994 in 
New York ebgebelten wurden und die einen fundierten Beitrag 
zu den laufenden Erörterungen Ilbet eine Agenda fIIr Entwick
lung erbmcbt beben, sowie Kenntnis nehmend von der Mit
teilung des PrIIsidenten der achtundvierzigsten 'IIIgnng der 
Generalversammlung und von seiner Zusammenfassung der 
Weltenbörungen", 

.. SIelIeAf49/32O, Anhaog. 



V. ~-ZwelterAossdmll m 

im Hinblick auf die Erörterungen, die im Rabmen des 
TagungsteiIs auf hoher Ebene der ArbeilBtagUng 1994 des 
Wtrtschafts.. und SoziaJrats stattgefunden haben. sowie KelIm
Dis nebmend von der znsamm'lllfassung und den Schlußfolge
rungen des Ratspräsidenten"', 

• WJ!er Betommg ihrer Entschlossenheit, einen handlungs
onentterten KonsensuaIrahme zur Förderung der interna
tionalen Entwicklungsznsammenarbeit und zur Stärkung der 
RoUe der Vereinten Nationen im Wirtschafts.. und Sozia1-
bereich auszuarbeiten, 

1. beschließt, eine in der Besetzung nicht begrenzte 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Generalversamm1ung zur weiteren 
Ausarbeitung einer handlungsorientierten, umfassenden Agen
da für Entwicklung einzusetzen, wobei diese Arbeitsgruppe 
ihre Tätigkeit so bald wie möglich im Jahre 1995 aufnehmen 
soll; 

2. e1'SUJ:ht die Ad-hoc-Arbeitsgruppe. bei ihren Beratun
gen die vom Genera1sekretii gemllB den Resolutionen 471181 
und 48/166 vorgelegten Berichte13 samt den darin enthaltenen 
Empfehlungen, das Etgebnis des Thgungsteils aufhoher Ebene 
der Arbeitstagung 1994 des Wirtschafts.. und SoziaIrats, die 
von den Vertretern im Rabmen der Debatte auf hoher Ebene 
wiihrend der neunundvierzigsten Thgung der Generalversamm
lung zum Ausdruck gebrachten Auffassungen sowie die 
Zusammenfassung der Weltanhörungen über Entwicklung"" 
und die von den Gruppen und/oder Staaten vorgelegten VOr
schIlige, namentlich auch den Vorschlag über die Einberufung 
einer Konferenz der Vereinten Nationen über Entwicklung, zu 
berl1cksichtigen; 

3. e1'SUJ:ht den Wirtschafts- und SoziaIrat, auf seiner 
Organisationstagung für das Jahr 1995 Mittel und Wege zu 
. prüfen, die es dem Rat ermöglichen, weitere sachbezogene 
Beitrilge zur Arbeit der Ad-hoc-Arbeitsgruppe zu leisten: 

4. e1'SUJ:ht die Ad-hoc-Arbeitsgruppe aujJeniem, ge
eignete ModaIitIIten fIIr die Fertigstellung und Verabschiedung 
einer Agenda für Entwicklung zu prüfen; 

5. e1'SUJ:ht die Ad-hoc-Arbeitsgruppe ferner, der General
versammlung vor Abschluß ihrer neunundvierzigsten Thgung 
einen Bericht über den Stand ihrer Arbeit vorzulegen; 

6. beschließt, den Punkt • Agenda für Entwicklung" in die 
vorlilufige Thgungsordnung ihrer fllofzigsten Thgung auf
zunehmen. 92. Plenars/tvJllg 

19. Dezember 1994 

49/127. Jntemationale Wanderung und EntwIekhmg 

Die Generalversammlung, 

in Bekr4/llgung der unveränderten Gllltigkeit der GrundsIIt
ze, die in den Rechtsakten zum internationalen Schutz der 
Menschenrechte n1edergelegt sind, insbesondere in der 
Allgemeinen Erk1änmg der Menschenrechte''', den interna
tionalen Menschenrechtspakten", dem lnternationalen Über
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriml-
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nierung"', der Konvention l1bet die Beseitigung jeder Form 
von Dis~ der Frau" und der Konvention l1ber die 
Rechte des Kindes , . 

unter Hinweis auf ihre Resolution 451158 vorn 18. Dezem
ber 1990, mit der sie die in der An1age dazn enthaltene inter
nationale Konvention zum Schutz der Rechte aller wanifer.. 
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen verabschiedet 
nnd zur Unterzeichnung, zur Ratifikation sowie zum Beitritt 
auflegte, 

im BlIW!f!Jtsein dessen, daß es trotz des Vorbandenseins 
eines Katalogs bereits festgeschriebener Gnmdsiltre notwen
dig ist, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um sicher
zustellen, daß die Menschenrechte und die WI1tde aller Wan
detarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen geachtet wer
den, und daß es wI1nlIchenswert ist, die Lage aller legalen 
Wanderer und ihrer Familienangehörigen zu verbessern, 

nach Behmullung des Berichts der vom 5. bis 13. Septem
ber 1994 in Kairo abgehaltenen lnternationalen Konferenz 
l1ber Bevölkerung und Entwicklung"", 

eingedenk dessen, daß die geregelte intetnationale Wande
rung positive Auswirkungen auf die Emwicklung und unter
schiedliche Auswirkungen auf die Entsendell!nder wie auch die 
Empfängerländer haben kann, 

betonend, wie wichtig es ist,. daß die legalen Wanderer 
unter gebDhrender Achtung ihrer religiösen und kultnre11en 
Zugehörigkeit in die Gesellschaft des Gastlandes integriert 
werden, und daß es notwendig ist, ihnen im Einklang mit den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften und den nniversa1 aner
kannten Menschenrechten die gleichen sozialen, wirtschlIftIi
chen und gesetzlichen Rechte zu gewiihren, die die Staats
angehörigen genießen, 

daran erinnernd, daß im Einklang mit Artikel 10 des 
Übereinkommens l1ber die Rechte des Kindes und allen ande
ren einschlligigen nniversa1 anerkannten Rechtsakten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte alle Regierungen, insbesondere die 
Regierungen der AufnabmelIInder die entscheidende WIChti -

'der .. g kert Famd1enznsammenftlhrung anerkennen und ihre 
Eingliederung in ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
fIIrdem roßS"eD, damit der Schutz der Einheit der Familien von 
legalen Wanderern gewllhrleistet ist, 

mit Genugtuung über die Verabschledung des Aktions
programms der lnternationalen Konferenz über Bevölkerung 
und Entwicklung" und Kenntnis nehmend von der breiten 
UnteIstl!tzung. die die Einberufung einer Konferenz der 
Vereinten Nationen über intetnationale Wanderung und 
Entwicklung gefunden hat, 

unter Hinweis auf die in dem Aktionsprogramm der 
Intetnationalen Konferenz l1ber Bevl1lkerung und Entwicklung 
enthaltenen Empfehlungen in bezog auf internationale Wan
derung und Entwick1ung, 

1. nimmt mit Genagtuung Kß1IntnIs von dem Bericht der 
Intema1ionalen Konferenz l1ber Bevölkerung und Entwicklung; 
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